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BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung der Kommission vom 19. Oktober 2020 zur Änderung der 
Anhänge IC, III, IIIA, IV, V, VII und VIII der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des 

Europäischen Parlaments und des Rates über die Verbringung von Abfällen 
 
 

(C(2020) 7091 final) 

 
 
Anhang 1 Nummer 5 zur Änderung von Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006, 
Buchstabe a Fußnote *: 

anstatt: „* Verwertung/Rückgewinnung organischer Stoffe, die nicht als Lösungsmittel 
verwendet werden (R3 in Anlage IV Abschnitt B) oder erforderlichenfalls vorübergehende, 
einmalige Lagerung, sofern sich das Verfahren R3 an sie anschließt und sie durch vertragliche 
oder einschlägige amtliche Unterlagen nachgewiesen wird.“ 

muss es heißen: „* Verwertung/Rückgewinnung organischer Stoffe, die nicht als 
Lösungsmittel verwendet werden (R3 in Anlage IV Abschnitt B) oder erforderlichenfalls 
vorübergehende, einmalige Lagerung, sofern sich das Verfahren R3 an sie anschließt und dies 
durch vertragliche oder einschlägige amtliche Unterlagen nachgewiesen wird.“ 

Anhang 1 Nummer 5 zur Änderung von Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006, 
Buchstabe a Fußnote *****: 

anstatt: „***** Verwertung/Rückgewinnung organischer Stoffe, die nicht als Lösungsmittel 
verwendet werden (R3 in Anlage IV Abschnitt B) mit vorheriger Sortierung und 
erforderlichenfalls vorübergehender, einmaliger Lagerung, sofern sich das Verfahren R3 an 
sie anschließt und sie durch vertragliche oder einschlägige amtliche Unterlagen nachgewiesen 
wird.“ 

muss es heißen: „***** Verwertung/Rückgewinnung organischer Stoffe, die nicht als 
Lösungsmittel verwendet werden (R3 in Anlage IV Abschnitt B) mit vorheriger Sortierung 
und erforderlichenfalls vorübergehender, einmaliger Lagerung, sofern sich das Verfahren R3 
an sie anschließt und dies durch vertragliche oder einschlägige amtliche Unterlagen 
nachgewiesen wird.“ 

Anhang 1 Nummer 5 zur Änderung von Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006, 
Buchstabe b Fußnote **: 

anstatt: „** Verwertung/Rückgewinnung organischer Stoffe, die nicht als Lösungsmittel 
verwendet werden (R3 in Anlage IV Abschnitt B) oder erforderlichenfalls vorübergehende, 
einmalige Lagerung, sofern sich das Verfahren R3 an sie anschließt und sie durch vertragliche 
oder einschlägige amtliche Unterlagen nachgewiesen wird.“ 

muss es heißen: „** Verwertung/Rückgewinnung organischer Stoffe, die nicht als 
Lösungsmittel verwendet werden (R3 in Anlage IV Abschnitt B) oder erforderlichenfalls 
vorübergehende, einmalige Lagerung, sofern sich das Verfahren R3 an sie anschließt und dies 
durch vertragliche oder einschlägige amtliche Unterlagen nachgewiesen wird.“ 
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Anhang 1 Nummer 5 zur Änderung von Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006, 
Buchstabe b Fußnote ******: 

anstatt: „****** Verwertung/Rückgewinnung organischer Stoffe, die nicht als Lösungsmittel 
verwendet werden (R3 in Anlage IV Abschnitt B) mit vorheriger Sortierung und 
erforderlichenfalls vorübergehender, einmaliger Lagerung, sofern sich das Verfahren R3 an 
sie anschließt und sie durch vertragliche oder einschlägige amtliche Unterlagen nachgewiesen 
wird.“ 

muss es heißen: „****** Verwertung/Rückgewinnung organischer Stoffe, die nicht als 
Lösungsmittel verwendet werden (R3 in Anlage IV Abschnitt B) mit vorheriger Sortierung 
und erforderlichenfalls vorübergehender, einmaliger Lagerung, sofern sich das Verfahren R3 
an sie anschließt und dies durch vertragliche oder einschlägige amtliche Unterlagen 
nachgewiesen wird.“ 

Anhang 2 zur Änderung von Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006, Teil I 
Nummer 11:

anstatt: „11. Technische Leitlinien für die umweltgerechte Behandlung von Abfällen, die aus 
polychlorierten Biphenylen, polychlorierten Terphenylen, polychlorierten Naphthalinen oder 
polybromierten Biphenylen einschließlich Hexabrombiphenyl (PCB, PCT, PCN oder PBB) 
bestehen, diese enthalten oder mit diesen verunreinigt sind6“ 

muss es heißen: „11. Technische Leitlinien für die umweltgerechte Behandlung von Abfällen, 
die aus polychlorierten Biphenylen, polychlorierten Terphenylen, polychlorierten 
Naphthalinen oder polybromierten Biphenylen einschließlich Hexabrombiphenyl (PCB, PCT, 
PCN oder PBB, einschließlich HBB) bestehen, diese enthalten oder mit diesen verunreinigt 
sind6“ 
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